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Möglichkeiten der Vorsorge



Sozialanamnese

• Rechtliche Verfügungen (Vollmachten, 
Betreuung, Patientenverfügung)

• Soziales Umfeld
• Wohnumfeld
• Häusliche /außerhäusliche Aktivitäten
• Pflege und Hilfsmittelbedarf



Leben ist das,
was passiert
während du
etwas 
anderes
planst.



Vorsorgevollmacht (VSV) I

• VSV vorhanden?: Ja
• Wer ist Vollmachtnehmer?
• Name, Telef.-Nummer des Bevollmächtigten
• Kenndaten der VSV / Wo hinterlegt?
• VSV-Original Vorlage
• Kopie der VSV in der Krankenakte
• Gespräch mit dem Bevollmächtigten und 

Patienten



Vorsorgevollmacht (VSV) II

• VSV vorhanden?: nein
• Kann Patient VSV geben?
• Information zur VSV mit Angehörigen und 

Patient je nach Patientenwunsch und Bedarf
• Prozessentwicklung beachten



Vorsorgevollmacht (VSV)III

• Bei Verdacht auf Missbrauch der VSV bei 
bestehender Geschäftsunfähigkeit

• Möglichkeit der Bestallung eines 
Kontrollbetreuers durch das zuständige 
Amtsgericht

• Gespräch mit Bevollmächtigten und Richterin
• Teamentscheidung





Betreuungsrecht  I

• Gesetzliche Betreuung erforderlich?
• Betreuungsverfügung vorhanden?: Ja
• Name des Betreuers / Telefonnummer
• Gespräch mit dem Bevollmächtigten, Arzt, 

Sozialdienst
• Richterliche Anhörung am Patientenbett und 

Bestellung des gewünschten Betreuers zunächst 
für ein halbes Jahr



Betreuungsrecht  II

• Betreuungsverfügung und VSV vorhanden? nein
• Angehörigen-Gespräch Arzt  und Sozialdienst
• Festlegen eines Bevollmächtigten für die 

Betreuung sowie Ersatzbetreuer
• Richterliche Anhörung mit Patient und 

Angehörigen
• Festlegung der Betreuung für bestimmte 

Aufgabenbereiche zunächst für ein halbes Jahr
• Beschluss vom Amtsgericht wird schriftlich in der 

Patientenakte hinterlegt



Betreuungsrecht  III

• Keine Vorlage einer Betreuungsverfügung oder 
VSV und keine Angehörigen

• Richterliche Anhörung am Patientenbett
• Bestellung eines gesetzlichen Betreuers vom 

Amtsgericht (Berufsbetreuer) zunächst für ein 
halbes Jahr

• Beschluss vom Amtsgericht wird in der 
Patientenakte hinterlegt



Aufgabenbereiche

• Gesundheitssorge und Pflegebedürftigkeit
• Vermögenssorge
• Wohnungs-und Mietangelegenheiten
• Aufenthalt und Unterbringung
• Post-und Fernmeldeverkehr
• Behörden-und Ämtervertretung
• Beauftragung von Rechtsanwälten und 

Vertretung vor Gericht 





Patientenverfügung  I

• Patientenverfügung vorhanden: Ja
• Bei Bedarf ärztliches Gespräch mit dem 

Bevollmächtigten
• Originalvorlage der Patientenverfügung   

Kopie bei Aufnahme in der Patientenakte



Patientenverfügung  II

• Patientenverfügung vorhanden? nein 
• Gespräch mit Bevollmächtigtem und Handlung 

entsprechend medizinischer Indikation





Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


